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Hochseilgärten, Teamparcours, Abenteuerparks liegen im Trend! Sie entstehen an Ho-
tels, Jugendherbergen und Jugendheimen, in Landschaftsparks und Wäldern – und sie 
werden auch immer mehr von Schulen im Sportunterricht und im Rahmen von Klas-
senfahrten oder Tagesausflügen besucht. 

Auch in Kindertageseinrichtungen und Schulen sind immer häufiger niedrige Seilgar-
tenelemente an Klettergeräten, Bäumen oder zwischen Holzstämmen mit Fundamenten 
zu finden.

Ein Seilgarten besteht grundsätzlich aus Tragwerksystemen (z.B. Masten, Bäume, Fun-
damente, Verankerungen, Abspannseile) und Aktionssystemen (Elemente, auf denen 
Bewegung stattfindet, Plattformen, Auf- und Abgänge).

Ein Hochseilgarten hat zusätzlich noch Sicherungssysteme zur Selbst- oder Fremdsi-
cherung (vgl. Seite 14 „Sicherungssysteme in Hochseilgärten“). Der Zugang zum Hoch-
seilgarten ist beschränkt und nur unter fachlicher Aufsicht möglich.

Vorwort
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Die Aktionen in einem Niedrigseilgarten finden ohne Sicherungssysteme in Höhen 
statt, aus denen der Übende kontrolliert abtreten oder abspringen kann. Die erreich-
baren Tritthöhen bestimmen die Beschaffenheit des Untergrundes (vgl. DIN EN 1177 
Stoßdämpfende Spielplatzböden). Der Zugang zu einem Niedrigseilgarten ist nicht be-
schränkt, eine Aufsicht zur Sicherung nicht erforderlich. Aus pädagogischen Gründen 
kann jedoch eine begleitende Aufsicht sinnvoll sein.

Vielfältig und attraktiv gestaltete Seilgärten oder Seilgartenelemente können bei ent-
sprechender Anleitung die Motorik, Wahrnehmungsfähigkeit und Sozialkompetenzen 
der Aktiven fördern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Sicherheit und Gesund-
heit der Kinder und Jugendlichen gewährleistet wird. Wagnissituationen, die bei der 
Nutzung von Seilgärten oder einzelner Elemente beabsichtigt und bewusst aufgesucht 
werden, müssen vorhersehbar und einschätzbar sein. Risiken und Gefährdungen für 
die Gesundheit der Nutzer müssen ausgeschlossen sein.

Das Sicherheitsgefühl bei Kindern und Jugendlichen und das subjektiv empfundene Ri-
siko können in Wagnissituationen individuell sehr unterschiedlich sein. Das Verhältnis 
von persönlichen Kompetenzen, Anliegen und Bedürfnissen einerseits und äußeren 
Anforderungen und Einflüssen andererseits ist dabei das Maß für die individuelle 
Sicherheit. Aus diesem Sicherheitsverständnis ergibt sich die Notwendigkeit, die An-
gebote auf die individuellen Bedürfnisse und Voraussetzungen anzupassen und sie 
entsprechend differenziert zu planen und durchzuführen.
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Pädagogische Überlegungen

Mit der Gestaltung von Niedrigseilgärten, z.B. in Kitas oder in Schulen der Primarstufe, 
können vielfältige Bewegungsanreize mit hohem Aufforderungscharakter geschaffen 
werden. Mut, Geschicklichkeit und Konzentration sind ebenso gefordert wie Kraft, Kör-
perspannung und Gleichgewichtsfähigkeit. Zusätzlich werden soziale Verhaltensweisen 
gefördert, denn Absprachen, Rücksichtnahme oder auch Hilfestellung der Kinder un-
tereinander tragen wesentlich zum Bewältigen von Seilgartenelementen bei.
Niedrigseilgärten sollten möglichst viele offene Bewegungsangebote für Kinder bie-
ten. Mit dem Ziel, die eigenen motorischen Fähigkeiten zu erkennen und zu einer 
realistischen Selbsteinschätzung zu gelangen, ist  das freiwillige und selbstbestimmte 
Aufsuchen von Kletter- und Balancierstationen ein wichtiges Kriterium. Kinder sollten 
in ihrer Bewegungsfreude unterstützt und ermuntert werden, neue Situationen auszu-
probieren und eigene Lösungswege zu finden. Das Maß an Aufsicht und individueller 
Betreuung ist dabei abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder.

Niedrigseilgarten-Elemente
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Aufgaben des pädagogischen Personals

Werden Seilgartenelemente angeboten, so muss das Personal, d.h. die Leitungskräfte 
und das Erziehungspersonal, eine Einweisung in den sicheren Betrieb erhalten haben. 
Die Einweisung sollte durch den Erbauer erfolgen; die weitere Nutzung richtet sich 
nach diesen Vorgaben. Zu den Aufgaben des Personals gehört auch eine regelmäßige 
Sicht- und Funktionsprüfung (d.h. Prüfung auf äußerlich erkennbare Mängel und auf 
sichere Funktionsfähigkeit) und eine Dokumentation ihrer Ergebnisse (Protokoll, Ge-
rätebuch o.ä.).

Informationen zu Planung und Bau eines Seilgartens

Der Bau von stationären Seilgärten sollte von Fachfirmen durchgeführt werden. Bei 
Angebot und Auftrag können an den Erbauer folgende Anforderungen gestellt werden:
•	 Vorlage einer statischen Berechnung, evtl. auch Überprüfung durch Belastungs-  
 versuche.
•	 Einholen einer Baugenehmigung, falls dies von der zuständigen Behörde gefordert  
 wird.
•	 Vorlage aller notwendigen Gutachten (z.B. Boden und Baumgutachten mit  
 Eignungsnachweis der ausgewählten lebenden Bäume).
•	 Keine Verwendung von Drahtseilen (Verletzungsgefahr, schlechte Erkennbarkeit).
•	 Vorlage eines Betriebshandbuchs oder einer –anleitung.
•	 Regelmäßig wiederkehrende Prüfungen durch befähigte Personen bzw. Fachfirmen  
 (mindestens einmal jährlich).
•	 Bau und Bodengestaltung nach den jeweils gültigen Standards und Normen  
 (DIN EN 15567 Seilgärten, Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüf-  
 verfahren – und Teil 2: Anforderung an den Betrieb. Diese Norm wird voraussicht-  
 lich Anfang 2008 erscheinen).
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Pädagogische und methodische Überlegungen

Die Nutzung von Hochseilgärten im Schulsport sollte nicht nur ein isoliertes Angebot 
mit „Event-Charakter“ darstellen, sondern vielmehr eingebettet werden in die Unter-
richtsgestaltung nach den Richtlinien und Lehrplänen mit ihren pädagogischen Inten-
tionen. Damit wird der Besuch eines Hochseilgartens zu einem Teil oder Höhepunkt 
einer langfristig angelegten Unterrichtsplanung unter didaktischen und methodischen 
Überlegungen.

Die methodische Aufbereitung von Lerninhalten ist – wie für den Sportunterricht allge-
mein - auch in der Erlebnispädagogik von besonderer Wichtigkeit, da hier durch eine 
Überforderung Ängste unterstützt oder sogar auf- und ausgebaut werden können. Es 
sind daher besondere Prinzipien zu berücksichtigen, die eine unterstützende und för-
dernde Wirkung bei der Nutzung von Seilgartenelementen haben können. 
Unter anderem sind dies:
• Der Prozess des Erlebens steht im Mittelpunkt.
• Die Entscheidungsfreiheit und Zwanglosigkeit für alle beteiligten Kinder und  
 Jugendlichen müssen möglich sein.
• Die Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten soll gefördert und gefordert werden.
•	 Das Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen Beteiligten soll gefördert  
 werden.
•	 Es sollten Elemente ausgewählt werden, die von allen zu bewältigen sind.
•	 Methodische Grundsätze sollten berücksichtigt werden  
 (vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten, etc.).
•	 Gruppendruck ist zu vermeiden und die positive Unterstützung durch die Gruppe   
 soll gefördert werden.
•	 Der Einsatz und die Auswahl der Seilgartenelemente sollte auch vor dem Hinter-  
 grund der Übertragbarkeit auf Alltags- oder Lebenssituationen getroffen werden.

Ein Schwerpunkt erlebnispädagogischer Arbeit in Seilgärten im Rahmen des Schul-
sports liegt auf der Entwicklung von Sozial- und Selbstkompetenz. Neben den allge-
meinen Zielsetzungen für den Schulsport bildet die Förderung von Verantwortung 
füreinander eine wichtige pädagogische Zielsetzung im Rahmen solcher Angebote.

Besuch und Nutzung von Hochseilgärten im 
Rahmen von schulischen Veranstaltungen





Voraussetzungen bei Schülerinnen und Schülern

Über das geplante Programm und die ggf. damit verbundenen Anforderungen sind die 
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern vorab zu informieren. Da die körperlichen 
und psychischen Anforderungen bei der Bewältigung von Seilgartenelementen sehr 
hoch sein können, müssen vor dem Besuch von Hochseilgärten Informationen zu even-
tuellen körperlichen Einschränkungen (z.B. Verletzungen oder Erkrankungen) von den 
Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern eingeholt werden. 

Aufgaben von Lehrkräften

Die Nutzung kommerzieller Hochseilgärten erfordert eine intensive Vorbereitung durch 
die unterrichtenden Lehrkräfte, da sich die Rahmenbedingungen dieses außerschu-
lischen Lernorts grundsätzlich von denen der schulischen Sportstätte unterscheiden 
(z.B. viele Gruppen auf engem Raum, Unübersichtlichkeit des Geländes, Ablenkung 
durch die natürliche Umgebung, erschwerte Kommunikation durch größere Entfernung 
zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern).
Auch wenn fachkundiges Personal die Lerngruppe übernimmt, ist die Lehrkraft für  
diese schulische Veranstaltung im schulrechtlichen Sinne, insbesondere für die Auf-
sicht, verantwortlich. Sie hat sich in der Vorbereitung über die örtlichen Gegeben-
heiten, den organisatorischen und inhaltlichen Ablauf, die Qualifikation des betreuen-
den Personals und die Sicherheitseinrichtungen und –verfahren zu informieren. 
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Des Weiteren sind für die inhaltliche Umsetzung und Organisation folgende Frage-
stellungen wichtig:
•	 Welche	Zielsetzung	unterstützen	die	einzelnen	Seilgartenelemente?
•	 Wie	viele	Personen	können	an	wie	vielen	Elementen	gleichzeitig	oder	parallel	 
	 beschäftigt	werden?
•	 Wie	liegen	die	Verhältnisse	zwischen	Aktivität	und	passiver	Teilnahme?
•	 Wie	sind	die	Verantwortlichkeiten	durch	die	Art	der	jeweiligen	Sicherungssysteme		
	 verteilt?

Soll die Lehrkraft in sicherheitstechnische Aufgaben mit eingebunden werden, so muss 
sicher gestellt sein, dass sie eine entsprechende Einweisung von geschultem Personal 
erhält und diese Aufgaben erfüllen kann. Sie muss die kontinuierliche Aufsicht über ih-
re Lerngruppe übernehmen und den Trainer und den Prozess unterstützen, z.B. durch 
organisatorische und disziplinarische Maßnahmen.

Mit dem Seilgartenbetreiber bzw. dem Betreuungspersonal ist insbesondere die Art 
der Beaufsichtigung über die Lerngruppe abzuklären – insbesondere an den Stellen im 
Seilgarten, an denen die Selbstsicherungen von den Schülerinnen und Schülern selbst-
tätig aus- und umgehängt werden müssen, um ein neues Aktionselement zu erreichen 
(vgl. Seite 15 „Selbstsicherung“).

Auswahl des Anbieters

Bei der Nutzung von Seilgärten im Rahmen von Schulausflügen, Kursprogrammen 
oder zur Einbettung in den Unterricht hat die verantwortliche Lehrkraft im Vorfeld zu 
überprüfen, ob das zu besuchende Objekt den gängigen Standards oder Normen ent-
spricht. Hierzu sollte sie sich vom Betreiber bestätigen lassen, dass der ausgewählte 
Seilgarten nach aktuellen Standards (z.B. ERCA - European Ropes Course Association, 
2004) und Normen gebaut wurde, betrieben wird und eine regelmäßige Prüfung nach-
gewiesen ist.

Betreiber von Seilgärten sind nach der Übergabe der erstellten Anlage durch den 
Erbauer für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Aufrechterhaltung der Verkehrssi-
cherheit ihres Seilgartens verantwortlich und haftbar. Die hierfür notwendigen Aufga-
ben und Pflichten sind abhängig von der Konstruktion und Lage der Anlage. Bestimmte 
Maßnahmen gelten jedoch für alle Seilgärten. Diese Aufgaben und Maßnahmen 
werden auch als Aufsichts- und Sorgfaltspflichten bezeichnet. Der Betreiber muss klar 
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regeln, welche Personen welche Art der Verantwortung zu welchem Zeitpunkt haben 
und wie diese wahrgenommen wird. 
Folgende Punkte sind mit dem Betreiber abzuklären:
• Durchführung einer Gefährdungsanalyse.
• Einsatz von geschultem Personal.
• Betrieb nach gängigen Standards und Normen.
• Durchführung von Sicht- und Funktionsprüfungen sowie wiederkehrenden  
 Prüfungen der gesamten Anlage inkl. des Sicherungsmaterials.
• Sicht- und Funktionsprüfung der Sicherungsmaterialen vor jeder Nutzung.
• Sicherstellen des ordnungsgemäßen Einsatzes und Gebrauchs der verwendeten   
 Sicherungssysteme.
• Vermeidung einer unbefugten Nutzung durch Dritte.
• Bereitstellung eines Notfallplans (u.a. Erste-Hilfe-Maßnahmen, Rettungsverfahren,  
 Übungen).
• Führen eines Betriebshandbuches.

Bestehen nach Einholen dieser Informationen Zweifel an der Seriosität des Anbieters, 
die nicht ausgeräumt werden können, sollte die verantwortliche Lehrkraft das Angebot 
ablehnen und sich um Alternativen bemühen.
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In der Praxis haben sich bis heute drei Sicherungssysteme etabliert, die hier kurz  
vorgestellt werden sollen.

V-Sicherung 
(auch bekannt als M-, N- oder Teamsiche-
rung)
Sie wird über mehrere Umlenkpunkte per 
Handkraft und ohne zusätzliche Sicherungsge-
räte betrieben. Die Bezeichnung mit Buchsta-
ben ergibt sich aus dem optisch erkennbaren 
Verlauf des Sicherungsseils.

Toprope-Sicherung
Bekannt und übernommen aus dem Berg- 
und Klettersport. An jedem Sicherungsseil 
sind ein Akteur und zwei Sichernde aktiv.

Sicherungssysteme in Hochseilgärten
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